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Entwicklung von Delin<1uenz und Entwicklung in Haft: 
\Velche Rolle künnten die persünlichen Ziele der 

Betroffenen spielen? 
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An theoretischen. psychologischen Ko11z1.vte11 zu tatsiid1 lid1e11 und wün-
schenswerten Entwicklungsprozessen von Ddinquenten in Haft mangelt 1.'S 
derzeit. Das aus Kanada stammende so genannte Risk-Need-Moddl der Stral:. 
Hiterbd1a11dlu11g von Andrews und ßonta ( 1998) stdlt zu stark auf die lksei-
tigung von lkl"iziten und zu wenig aur die Förderung positiver Perspektiven 
für die Inhaftierten ab. Vor allem der Aspekt der Sdbsbteuernng der eigenen 
Entwicklung der lnhallierten durch die Bildung von persönlichen (Lebens-) 
Ziden und die Verfolgung dieser Zide durch l landlungen ist bislang nicht 
ausreichend berücksichtigt worden. Der vorliegende Beitrag betrachtet die 
Entwicklung von Dd inquenz sowie die möglichen und li:inkrungswihl igen 
Verii11de11111ge11 im Strafvollzug aus einer handlungstheoretischen Perspektive. 
Einkitend werden theoretische Überlegungen zur Rolle von persönlichen Zie-
len und l landlungskompetenzen bei der Entstehung von Ddinquenz vorge-
stellt. Darauf aufhauend werden Gefahren wie auch Vorteile. die sich aus 
einer lnhafliernng für die Entwicklung der IJetroflcnen ergeben können. aus 
ha11dlu11gsth1.·oretischer Sicht erörtert. Schließlich werden aus diesen Über-
legungen Ansatzpunkte ror 111terve11tio11e11 im Justizvollzug abgdeilet. 

Im deutschen Justizvollzug bdinden sich immer md1r Gdangene. DiL· Zahlen 
tk-s Statistischen Bundesamtes sprechen eine eindeutige Sprache: Seit I99-t 
hat die Zahl allein der Strafgdangcnen und Sichernngsverwahrten1 von 
44.084 auf 62.288 im Jahre 2003 zugenommen. Dies entspricht einer Stei-
gern ng von 42.J %. 1994 bdl111de11 sich 2.899 Jugendliche und I leranwach-
scnde. also unter 22-Jiih rige, in l lall. 2003 wan.:11 es 4.531 ( + 56.J %,). 

Di1.-se Steigerungen werfen nicht nur Fragen nach ilm:11 Ursachen auf (vgl. 
z. U. C:aplow & Simon. 1999; Suhling & Scholl. 2001 ). Auch scheint 1.'S 
berechtigt. versliirkt nach der Wirksamkeit der olfonsichtlich immer hfü1liger 
VL'rhiingten Freiheitsstrafe zu schauen. Immerhin spezili.1.ie11 das Strafge-
setzbuch in 46 nicht nur den Schuldausgkich. sondern auch die l'riivcntion 
als Ziel von Strafen. 111 2 des Strafvollzugsg1.-setzes ist die R1.-sozialisiern11g 
der Gefangenen ( noch) an erster Stelle als Zid des Strafvollzuges genannt. 
Das .luge11dgerid1tsgesetz legitimiert die Verhiingung von Sanktionen gar füst 
ausschlidUich mit individualpriiVL'ntiVL'n Ziden: Zwar kann eine Jugendstra fe 

1 r~rsnm:n in Untersuchungs- und Abschiebehall ~ind also nicht hcnid:sid,tigt. 
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auch allein wegen der Schwere der Schuld bei gravierenden Strallaten ver
hängt werden, dennoch spricht auch aus den gesetzlichen Bestimmungen und 
aus der relevanten Rechtsprechung zur .lugendstrarc sehr stark der Er.t.ie
hungsgedanke (z. B. §§ 17, 18, 91 Jugendgerichtsgesetz .IGG; vgl. Bnmner & 
Dölling, 2002). Die Jugendstrafe soll den Vernrteilten dazu erziehen ... künftig 
einen rechtschaffenen und verantwortungsbewussten Lebenswandel zu füh
ren" ( § 91 Abs. 1 .IGG). Da das .IGG ein spezialpriivcntives Tiiterstrafrecht ist. 
stellt die zukünftige Legalbewiihrung nicht nur die Legitimation für die Exis
tenz des Jugendvollzugs dar, sondern auch das Kriterium, an dem er sich zu 
messen hat. 

1. Die Wirkung und die Wirl<saml<eit des Strafvollzugs: Mehr Fnigcn als
Antworten

Darüber, ob diese Ziele erreicht werden, Hisst sich lange diskutieren. Einer
seits belegen ältere Daten (z. U. Berckhauer & Hasenpusch, l 982) und auch 
aktuelle Zahlen für den Entlassungsjahrgang ! 994 und einen vic(iährigen 
Beobachtungszeitraum hohe Rückfallquoten: In der Studie von .fehle, Heinz 
und Sutterer (2004) zeigte sich beispielsweise. dass 77.8 % der ehemaligen 
Jugendstrntgefongenen erneut offiziell sanktioniert wurden. Fast die 1 liillle 
der Jugendstrafgefangenen (45. l %) wurde erneut zu einer Jugend- oder Frei
heitsstrafe verurteilt. Diese Werte sind vergleichbar mit denen, die andere 
deutsche Studien zur Riiekfälligkeit von aus dem Jugendvollzug Entlassenen 
verschiedener lnhaliiertenkohorten fanden (vgl. die Ueiträge in Kerner, Dolde 
& Mey, 1996). Diese Ergebnisse stellen dem Jugendstrafvollzug scheinbar ein 
schlechtes Zeugnis aus. 

Andererseits zeigen diese Resultate auch, dass ein nicht unerheblicher Teil der 
ehemaligen Gefangenen den Ausstieg aus der Kriminalität schaftl (vgl. dazu 
auch Stelly & Thomas, 200 l ). Angesichts der multiplen Probleme, die Gefan
gene im Jugendstrafvollzug aufweisen, kann aus dieser Perspektive von einer 
Wirkungslosigkeit der „Entwicklungsintervention Jugendstral'e" (Greve & 
f-losser, 2002) vermutlich nicht die Rede sein. Immerhin verl1igt knapp die
J-liillle der Personen vor der lnhaliierung über keinen Schulabschluss, viele
sind arbeitslos. Sie stammen oll aus größeren, fümercn und unvollständigen
familien, die nicht selten auch mit Alkohol- und Drogenproblemen belastet
sind und in denen sie mitunter massive Gewalt erfahren oder beobachtet ha
ben. Viele haben vor der Inhaftierung schon eine ganze Reihe unterschied
lichster Oelikte begangen (vgl. zum Überblick Enzmann & Greve, 2001;
Ciöppinger, l 983). Es lässt sich behaupten, dass angesichts dieser Probleme
vielleicht noch mehr Personen weiterhin Strallaten verüben würden, wenn sie
nicht zu einer Jugendstrafe verurteilt worden wiiren.

Da in diesem Uereich keine „echr· experimentellen Studien mit zufälliger Zu
weisung der Delinquenten zu Jugendstrafe in einer Jugendanstalt bzw. einer 
Kontrollbedingung (z.B. einer Bcwiihnmgsstralc) möglich sind, ist eine me
thodisch strenge Evaluation der Wirkung einer lnhallienmg nicht möglich. 
Abnehmende Zahlen erneut vernrteilter Personen nach stralrechtlichen Sank-

100 



Praxis der Rechtspsychologie 15 (1). September 2005 Forum 

lioncn wie der Jugendstrafe können so kaum auf das Erlebte im Vollzug zu-
1iickgcfül111 werden. da die K I icntel dort sich von z. B. Bcwfihnmgsprobandcn 
systemat isch unterscheiden diirftc ... Aging-out"-Pro;,.cssc (vgl. F.m-ington. 
1986; Molfüt. 1993). also die Beendigung krimineller Akt ivirntcn aulgrnnd 
von generellen Enlwicklungs- wie z. B. Rci fungsprozcsscn. können ohne vcr-
glcichbirc Kontrollgmppc nicht als Altcmat ivcrkliinmg zur Wirkung von 
Hal'tcrfohrungcn ausgeschlossen werden. 

Methodische Schwierigkeiten können allerdings nicht der Grund dafiir sein. 
dass es bisher vor allem in 11cutschhmd kau m empirische S1udic11 zu den Fol-
gen einer In hal'licrung giht. zumal auch iibcr diflc rcnzicllc [fickte der I lali 
fwic wirkl tlaft bei unterschiedlichen Personen? Welche Maßnahmen sind lx:i 
wem bcsondc1~ aussichlsrcich'!) bisher nur wenige Forschungsarbeiten vo rlie-
gen (Grcvc, l losscr & J>foiffcr. 1997). Was wiihrcnd und nach der lnhafl icrung 
mit wem unter welchen I laft- und Entlassungsbedingungen geschieht, isl ltl· 
mit wcilcslgchcnd unklar { vgl. auch Grcvc. 2001). 

Ein gravierendes Problem lttbci msl sichcl1 ich. ru1ss es bisher an einer allge-
meinen lhcorclischcn Perspektive lchlt, aus der 1a1siid1Ndw und auch 11·1i11-

,\·chens1rc·rte Vcründcrungcn während der l laftzcit betrachtet werden können. 
Die bishcri!,'Cll Ansfit7.c zum Verständnis von Prozessen der „Prisonisicmng" 
(Clcmmcr. 1958) vc11rctc11 eine eher soziologische Sichtweise und wirken aus 
hcu t igcr Sicht n ichl di f"lcrcn zic,1 genug. Überdies lassen sich aus ihnen kau m 
Schlussfo lgcnmgcn für die Gcstall ung vo llzuglichcr Rcsozialisicrnngsmaß-
nah mcn ablcilcn. Schließlich befassen s ie sich auch nicht mil der Entstehung 
von Del inquenz. also mil dem Anlass der lnhart icrung. obwohl auch dies 
erst rebenswert ist. 

2. O.is Risk-Nccd-Motlcll und Kritik d ,u-;111 

Unter den psychologischen Ansätzen. die in der intcmationalcn StrJ fvollzugs-
fo rschung zu linden siml isl der von Andrcws und Bonta (l 99X} sicherlich am 
prominentesten. 1 n ihrem Risiko-. Bcdiirfnis- und Ansprcchbarkci1sansat1. 
( .. Risk-Nccd-Modcl", vgl. auch Andrcws et al .. 199()) fokussieren sie die Be-
dingungen. die von Rcsozialisicnmgsmaßnahmcn erfüllt werden miisscn. rnn 
hinsichtlich der Senkung der Riickfol lgcfahr erfolgreich zu sein. Das Risiko-
prinzip besagt dabei, lttss umso mehr Behandlung nölig ist. je mehr „krimino-
gene Bcdiirfnissc ... also Risikofok lorcn. jemand mrt\vcisl und je gcfölmlctcr 
jemand deshalb für einen kriminel len Riickfall isl. Das Bcdiirli1isprinzip 
fokussiert diese Risikofaktoren {wie zum Beispiel antisoziale Einstel lungen. 
ln timiWtsdelizitc. lmpu lsiviWI) und bc10111. lttss eine Behandlung an ihnen an-
setzen muss. Nur wenn Vcrfindcnmgcn in diesen Bereichen C1Tcicht wiirdcn. 
die von der Forschung als für krimincl lcs Verhalten relcvm11 idcnt i lizicrt 
wurden, werde die Riickfollgcfohr gesenkt Das Ansprcchbarkcitsprinzip be-
zieht sich auf die Empfänglichkeit von Personen Hir Bchandlungsmc1hodcn 
und fo rdert. dass die verwendeten Tcdmi kL'II (wie lnfon nat ionsvcnnitthmg. 
Selbst inslruktioncn, Rollenspiele etc.) auf die Fähigkeiten der Delinquenten 
abgest immt sein miisscn. forschungsarbcitcn zur Wirksamkeit von Bchand-
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lungsmaßnahmcn zeigen. dass die Berücksichtigung der Prinzipien die Wahr
scheinlichkeit zukünliigcr Delinquenz signilikant reduzieren kann (z. B. Löscl 
& Bcndcr, 1997; McGuirc. :wo 1 ). Der /\nsatz von Andrcws und Bonta { 1998) 
hat ltir die Resozialisierung von Tiitcrn durch therapeutische Maßnahmen des
halb eine große Bedeutung. /\uch große Teile des deutschen Strafvollzugs ha
ben die relevante LckHirc rezipiert und sie zur Basis von Rcsozialisicnmgs
maßnahmcn gemacht: Vielfach wurden strukturic11c. kognitiv-bchavioralc 
Maßnahmen ctablic,1. die die empirisch idcntilizicrtcn Risikofaklorcn zu 
bccinllusscn versuchen (vgl. dazu z.B. die /\ulsiilzc in Reim. Wischka. Löse! 
& Walter.2001). 

Ward und Kollegen erkennen die Wichtigkeit der Überlegungen von /\ndrcws 
und Bonta Hir die Behandlungsforschung und ihre Erfolge an. kritisieren den 
Ansatz aber in verschiedener Hinsicht (vgl. Ward & Brown. 2003. 2004; 
Ward & Stewart. 2003). Die Konzentration auf Risikofaktoren und indivi
duelle Defizite ( .. kriminogene Bcdürlilissc" wie z. B. kognitive Vcr1:cm111gcn. 
Empathicmangel, Alkohol- und Drogenprobleme. Schwierigkeiten im Um
gang mit negativen Emotionen) sei nur notwendige. nicht aber hinreichende 
Bedingung für die Resozialisierung von Strafüi tcrn (Ward & Brown. 2004). 
Die zwar nicht unbcachtlichcn, aber insgesamt noch bescheidenen Erfolge 
aktueller Rcsozialisicrungsmaßnahmcn seien ein Indiz hierfür. Mit /\nsiilzcn 
nach ck,n Risk-Nccd-Modcll würden nur die negativen /\spcktc einer Person 
fokussiert und übersehen, dass Delinquente rundamcntalc (kdürlhissc hii ttcn. 
die denen anderer. nichtddinqucntcr Personen iihnlich seien. (n Anlehnung an 
Dcci und Ryan ( 1991; vgl. auch Ryan, Sheldon. Kasscr & Dcci. 1996) 
unterscheiden sie Bcdtitfoissc nach Autonomie, Verbundenheit und Kompe
tenz . .,Kriminogene Bedürfnisse" seien keine solchen grundlegenden BcdürF 
nissc und auch keine instmmcntellcn Bcdürlilissc.  solche auf niedrigerer 
l licrnrchiccbcnc also, die der Bcnicdigung der grundlegenden Bedürfnisse
dienten ... Kriminogene Bcdürföissc" stellten vielmehr l/i11demi.,·se bei der
Befriedigung der grundlegenden Bedürfnisse dar (Ward & Bruwn. 2003).
Probleme von Delinquenten wie ein niedriger Selbstwert. Ängste und andere
allgemeine Sorgen würden vom Risk-Nccd-Modell als nicht-kriminogene
Bcdürlilissc bczcielmct, da bisher nicht im ausreichenden Maße Korrelationen
zwischen ihnen und Delinquenz gefunden worden seien. Solche /\spcktc wür
den deshalb vom Risk-Nccxl-Modcll vcrnachWssigt und damit Hir dic Behand
lung als irrelevant bczcichncc werden. Dieser Fokus erscheint Ward und
Kollegen als zu bcschriinkt. da auf diese Weise vor allem an Kon-datcn von
Delinquenz gearbeitet werde. nicht aber an den kausalen Ursachen straflWli
gcn Verhaltens (Ward & Stewart. 2003). Da auch die theoretischen Bezie
hungen zwischen den „kriminogenen Bcdürli1isscn" nicht spczilizic,1 worden
seien. lchlc es dem Risk-Nccd-Modcll an einer kohiircntcn theoretischen
Konzeption menschlicher Ucdtirli1issc und delinquenten Verhaltens. Der An
satz führe zur Dominanz von therapeutischen Vcrmcidungszielcn (we11i1,:er 

lmpulsivitiil. antisoziale Einstellungen etc.) und berücksichtige zu wenig
neuere psychologische Erkenntnisse. die die Bedeutung der Anniihcrung an 
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persönlich wünschcnswcrlc Zusliindc im Leben eines Menschen betonen 
(z . U. Schmuck & Shcldon. 2001 ). 

Ward und Bmwn (2004) schlagen dcshan) in ihrem „Good Livcs Model of 
offcndcr rchabilitalion·· (GLM) vor, dass sich die thcmpcutischcn Rcsoziali
sicnmgsbcmühungcn stärker als bisher auf individuell erstrebenswerte (statt 
zu vermeidende) Lebensaspekte ausrichten sollten. Menschen seien von Natur 
aus aktive. ziclgcrichlctc Wesen. die diese Bedürfnisse bef riedigen wollen. in
dem sie „primary goods" (wie gesundes Leben, soziale Bczjelmngcn. Wissen, 
Leistungen usw.) erreichen. Die individuelle Ausformung der angestrebten 
„primary goods" stelle ein individuelles „Good Livcs Model" dar. n.ich dem 
Menschen streben. Zu seiner Erreichung seien b:stimmtc interne und externe 
Ucdingungcn notwendig, also auf der individuellen Seite bestimmte Fiihig
kcitcn und Fertigkeiten und auf der Umweltseite Gclcgcnhcilcn und Untcrsliil
zungsrcssourcen. Dclinqucnlcs Verhallen könne auf verschiedene Faktoren 
zurückzuführen sein: { 1) Probleme mit den Millcln. dic„primary goods" zu si
chern. (2) einen begrenzten Rahmen des ,.good livcs plan'·. 0) Konlliktc oder 
Widersprüche zwischen den angestrebten Zielen oder (4) mangelhafte Kapazi
tHtcn, das „good livcs modcl„ auszugestalten bzw. sich ändernden Umstünden 
anzupassen. Therapeutische bzw. bcralcrischc ßcmühungcn sollten sich nach 
diesen Vorstellungen darauf richten. diese möglichen Probleme zu bearbeiten 
und dem Delinquenten beizubringen. prosozialc „primary goods" zu ver
folgen. 

Mil ihrer Kritik leisten Ward und Mitarbeiter einen wichtigen Bcilmg zur 
Weiterentwicklung theoretischer Perspektiven auf die Entstehung von 
Delinquenz. seine Beendigung und die Anfordcnmgcn an lntc1vcntionsmaß
nahmcn. Zwar untcrfiillcrn Andrcws und Uontn ( 1998) ihr Risk-Nccd-Modcll 
mit lcrnthcorctischcn und sozial-kognitiven Konzepten. nehmen allcrdin!!s 
tatsächlich zu wenig Uczug auf moderne motivations- und pcrsönlichkcitspsy
chologischc Ansiitzc. die den Menschen als aktives Wesen verstehen. das
seine individuellen, in der Regel positiv formulierten (Lcbcns-)Zidc crrcid1cn 
möchte und dcsli.,lb mit seiner Umwelt in lntcmktioncn eintritt. In diesem 
Sinne ist (hts Risk-Nccd-Modcll vor allem auf „Risikomanagcn1cn1„ und zu 
wenig auf die Fördcnmg positiver Lebenskonzepte und (hts En-cichcn eines 
Sclbstvcrstiindnisst.>s und einer ldcntitiit ausgerichtet. die zukünftige Delin
quenz unwahrscheinlich macht (vgl. h icrzu auch Marun.1. :wo 1 ). In diese 
Richtung einen Schrill !:,>cgangcn zu sein ist das Verdienst von Ward und 
Kollegen. Der Reiz des GLM liegt darin. dass es anhand eines allgemeinen 
Modells menschlichen Erlebens und Verhaltens auch die problematischen 
zum Beispiel delinquenten . Handlungen zu verstehen versucht und die Rolle 
möglicher protcktivcr Faktoren herausstreicht. 

Indes erscheint die Annahme msprünglichcr. universeller Motive. deren „Na
tm·- prosozia I ist. deren V1..1·folgung allerdings auch auf delinquente Weise 
ablaufen kann. problematisch und auch überflüssig. IJicr hat die Psychologie 
spars.11ncrc Kons1111k1c wie beispielsweise persönliche Ziele bzw. Lebensziele 
hervorgebracht, die messbar sind und weniger Annahmen über die mcnsch-
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liehe Natur erfordern. Daneben liegt bisher keine kohärente Ausarbeitung die
ser Perspektive und ihrer l:3czligc zu kriminellem Verhalten vor. Das von 
Ward und Kollegen entworfene Modell (vgl. niihcr Ward & Stewart, 2(X)3, 
Ward & Brown, 2004) stellt zu stark auf den Zusammenhang von allgemeiner 
ßcdlirföisbcfricdigung, Wohlbefinden und Kriminalitiit ab und übersieht dabei 
zum Beispiel, dass ein hohes Wohlbefinden (etwa ein sehr positiver Selbst
wert) auch ein Risikofaktor für kriminelles Handeln sein kann (l:3aumcistcr, 
Sma11 & ß(xlcn, 1996). Auch ist die Tcnninologic des GLM unprüzisc; ein 
deutlich stürkcrcr Bezug au r ak tucllc handlungspsychologischc und volitio
nalc Konzepte wlirdc dem GLM gut tun. Entwicklungspsychologischc Ideen 
sind in ihm überdies bislang kaum vorhanden. obwohl die Resozialisierung 
von Strafüilcm im Kern cntwicklungspsychologischc M(xlellc und Theorien 
erforderlich macht. 

In den folgenden Abschnillcn wird eine allgemeine theoretische Perspektive 
auf menschliche Entwicklung vorgestellt. die einige Aspekte mit den Über
legungen von Ward und Kollegen gemein hat, letztere aber mit einer anderen 
Terminologie deutlich erweitert und priizisicrt. Dazu wird eine handlungsthco
rctischc Entwicklungsperspektive m1f die Entstehung von Delinquenz sowie 
wlinschcnswcrtc Vcriindcnmgsprozcssc wiihrcnd der I laftzcit angewandt�. 

3. Ein llandlungsthcorctischcs llahmenmodell: Persiinliche Ziele und ihre
Verfolgung

Aus der Sicht der handlungsth<..·orctischcn Entwicklungsperspektive gestalten 
Personen - spätestens ab dem Jugendalter - ihr Leben und damit ihre Ent
wicklung und persönliche Vcriindcrungcn zu einem grußcn Anteil selbst, in
dem sie sich Ziele setzen und diese durch Mandeln verfolgen (Lerner & 
Busch-Rossnagel, 1981). (Lcbcns-)Ziclc stellen dabei abstrakte, Wngcrfristig 
angelegte Ziele dar, die die Person irgendwann in ihrem Leben einmal errei
chen möchte (z. B. ,.ein guter Vater sein'", .. von allen respektiert werden''. 
„reich sein .. (Xlcr auch „ein großer Gangster werden"). Die Person bricht diese 
Ziele in individueller Weise in mehreren Schrillen auf eine Vielzahl konkrete
rer Zwischen- und llandlungszielc hcnmtcr (z. B ... einen Beruf wühlen, in 
(1cm man viel Geld wrdicnt" - .. sich im Beruf anstrengen" - ,.nach ßcfürdc
rung fragen" ,.Sparen .. -- ,.bei der l3ank Aktienpakete kaufen" usw.). Hand
hmgcn linden in sozialen Kontexten stall, und andere Personen reagieren 
darauf (was wiederum bestimmte Reaktionen des Individuums hcrvorruli). 
Solche stfindig stallfindcndcn Pcrson-Urnwclt-lntcraktionsschlcifcn bedingen 
Entwicklung. Da Handlungen von Personen aktiv initiiert werden, wird das 
Individuum zum Protagonisten der eigenen Entwicklung (vgl. Balles & 
Balles. 19CX); l3randtsliidtcr, 1998, 2001; Freund, Li & Balles, 1999). 

Um l landlungcn in sozialen Kontexten ausführen und ihre Entwicklung in die 
gcwlinschtc Richtung steuern zu können, benötigen Personen nicht nur objck-

- Eine ausflihrlichcrc Dnrstcllung lind�1 sich bei Suhling (2005).
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live l-landlungsspielriiumc zur Realisierung daltir, sondern auch individuelle 
Kompetenzen (wie Selbstreflexion, Planungskompetenz, F iihigkcit zum ßc
lohnungsaufschub, soziale Fertigkeiten usw.). Auch soziale Unterstützungs
ressourcen sind hilfreich und nicht selten notwendig. Darüber hinaus ist es 
wichtig, dass Menschen angesichts sich vcriindcrndcr äußerer Umstünde und 
oft blockierter Entwicklungspf'adc auch Bcwiiltigungsfct1igkcitcn zur Verfü
gung haben, die eine flexible Anpassung der persönlichen Ziele gcwiihrlcistcn 
und so das Kontinuitütscrlcbcn und das Wohlbefinden der Person sichern. 

D iese Grundgedanken sind am übcr/.cugcndstcn im Entwicklungsmodell der 
Arbeitsgruppe um J. Brandtstiidtcr formuliert (Brandtsliidtcr, 2(X) 1; Brandt
stiidtcr & Rothcnnund, 2002). Dieses spezifiziert zwei Entwicklungsmodi: 
Persönliche (Lcbcns)Ziclc können einerseits assimilath· verfolgt werden, in
dem versucht wird, sie aktiv durch Handlungen zu erreichen. Wer abnehmen 
möchte, kann sich die Subziele „weniger essen·•, .,Sport treiben", ,,gesündere 
Nahrungsmittel kaufen„ usw. setzen und diese durch entsprechende Handlun
gen verfolgen. A llcin fiir die Übersetzung des abstmktcrcn Ziels „abnehmen„

(welches wiederum dem noch abstrakteren Lebensziel ,,feste Pm1ncrschaft" 
dienen könnte) in konkretere U111c,-/.iclc benötigt man Entwicklungswis.'icn. 
Für die Zielerreichung wird auch die Rihigkcit benötigt. Impulsen zu wider
stehen bzw. unmittelbare Belohnungen im Dienste liingcrfristigcr aufzuschie
ben (vgl. tvlischel, 1996). Positive Selbstwirksamkcitsc1wartungcn (Bandura, 
1977) sind lfüdcrlich, und die instrumentelle und emotionale Unterstützung 
durch Freunde und Verwandte dürfte cbcnfülls hilfreich sein. 

Wenn die verschiedenen Pfade aur dem Weg zur Erreichung persönlicher Zie
le erfolglos gegangen wurden und das Ziel nicht (mehr) erreichbar c.-schcint, 
l-landlungsmillel und -rcssourccn c.-schöpll sind und auch die individuelle
ha ndl ungsbczogcnc Kontrol lübcr✓-cugung nachliisst. lrctcn akkommock11il'e
Prozesse auf und lösen assimilativc Bestrebungen ab. Sie neutralisieren blo
ck icrtc Ziele, werten sie ab, betonen die Günstigkcit <lcs Ist-Zustandes. rcad
justicrcn das Anspruchsniveau und die Standards der Selbstbewertung. In tat
süchlichcn Entwicklungsverlusten wird ein Sinn, vielleicht sogar ein (icwinn
gesehen. Die dicke Person, die nach vielen erfolglosen Diiilcn und sonstigen
Versuchen abzunehmen ihr Ziel auf gibt und nun zu denken beginnt, dass Aus
sehen sowieso nicht so wichtig ist, dass man in unserer GcsellschaH auch als
fülligere Person zurechtkommt und es im sozialen Zusammenleben sowieso
eher darnuf ankomme, dass man ehrlich und aufrichtig ist, zeigt Anzeichen
akkommodativcr Prozesse, die auch dazu fiihrcn können, dass sich die Aktivi
tiilcn im Alltag nun stiirkcr aufandcrc Dinge fokussieren (z.B. neue l l obbys).

Intentionale assimilativc Strategien und akkommodativc Prozesse, welche sich 
nicht direkt intentional steuern lassen (denn ich kann mir nicht vornehmen. ein 
Ziel weniger wichtig zu finden), greifen in der Regulation der pcrsünlichcn 
Entwicklung ineinander. So geben beispielsweise Zielanpassungen den An
stoß zur assimilativcn Verfolgung dieser neuen Entwicklungsprojekte, und 
andererseits können durch assimilativc Maßnahmen akkommodativc Prozesse 
unterstützt werden (z. B. kann die Anpassung des individuellen Zielsystems 
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durch den Gang zum Psychotherapeuten oder Lebensberater gefördert wer
den). 

4. f.ntwicldungs:mfgahcn und .J11gcnddcli1up1cnz aus h:111dlungsthcon·ti

schcr Pcrspckth·c

Die gerade beschriebenen Strategien und Prozesse der Regulation der eigenen 
Entwicklung müssen im Jugendalter eingesetzt werden, um die unterschied
lichsten Entwicklungsaufgaben zu bcwiiltigcn. also zum Beispiel das Ein
gehen von Partnerschalten und festen Frcundschalicn, die Distanzicmng von 
den Eltern. die eigene schulische und bcrullichc Qualifikation und die Über
nahme von sozialer Vcrantwor1ung (vgl. Fcnd, 2001 ). In all diesen Bereichen 
müssen Jugendliche nicht nur entsprechende persönliche Ziele ausbilden. son
dern diese auch durch Handlungen assimilativ verfolgen. Da nicht immer alle 
Ziele erreichbar sind. müssen auch akkommodativc Zielanpassungen geleistet 
und gelernt werden. Von Jugendlichen wird erstmals erwartet. dass sie anfan
gen. ihr Leben selbst zu steuern. und dies stellt in den unterschiedlichsten 
Gebieten hohe Anforderungen an sie. 

Zumindest Teile der Jugenddelinquenz können diesen Überlegungen zufolge 
als Probleme bei der lkwilltigung dieser Entwicklungsaufgaben intcrprctic11 
werden. Mehrere mögliche Rollen von Zielsetzungs- und -vcrfolgungs
prozcsscn und ihren Grundlagen lassen sich idcntilizicrcn. 

( 1) Ein erster Ansatzpunkt zum Vcrs!iindnis von Jugenddelinquenz aus hand
lungsthcorctischcr Perspektive liegt bei den Zielen. Fehlende, zu wenige. stark
miteinander konfligicrcndc, nicht ausgewogene. zu anspruchsvolle. unrealisti
sche und vor allem explizit dcviantc persönliche Ziele können kriminelles
Verhalten bedingen. Fehlende eigene Ziele in den für Jugendliche relevanten
1:ntwicklungsbcrcichcn könnten beispielsweise delinqucnzffüdcrnd sein. weil
diesen Jugendlichen ein Gefühl von Sinn und Stmktur im Leben fehlen sollte.
Ein solches Gefühl von „Sinnhaliigkcit'' hat sich mehrfach als protcktivcr
Faktor in Bezug auf delinquente Entwicklungen erwiesen (vgl. Lösel & Bcn
dcr. 2000). Wenig elaborierte und mit wenig Selbstvcrpllichtung ausgestattete
persönliche Ziele diirflcn ebenfalls ungünstige Konstellationen darstellen.
/\uch die /\ntizipationswcitc der Zukunftsorientierung dürllc -· wenn sie denn
iibcrhau111 vorhanden ist - relevant sein. Landau ( 197(1) verglich die Zukunfls
gcdankcn von Delinquenten und N ichtdelinqucntcn und stellte fest, dass Letz
tere eine deutlich weitere Ausdehnung der Zeitperspektive aufwiesen. Feh
lende bzw. motivational schwache oder nur kurt:fristigc Entwicklungsziele im
schulischen und beruflichen Bereich sollten sich negativ auf die Lcistungsbc
rcitscha/i und entsprechende Anstrengungen auswirken, was zu Schulversagen
und verminderten Chancen auf dem Arbeitsmarkt führen könnte die wiede
rum unter bestimmten Bedingungen als Risikofoktor llir kriminelles !landein
gelten (Dcnno, 1990; Maguin & Locher, 1986; beide zitiert nach l lawkins et
al.. 1998). Jugenddelinquenz könnte auch aus unrealistisch anspruchsvollen
Entwicklungszielen entstehen, die vcrfiigbarc l landlungsrcssourccn - selbst
wenn sie vorhanden sind - zwangslüulig als zu gering erscheinen lassen. Dies
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kann cbcnfolls i'.U belastenden Erfohnmgcn mit mögl ichcrwcisc negativen 
Konsequenzen fi.ir das Lcgalvcrhaltcn führen. Wer Wohlstand anstrebt. aber 
ilhcr keine ausreichende Leistungsfähigkeit (und nicht über reiche Verwandte 
oder Lottoglück) verfügt. fiir den können sich Probleme aus den ansprnchs
vollcn Zielen ergeben. für diesen Zusammenhang existieren einige empiri
sche Hinweise. Bcndcr. Hlicscncr und löscl { 1996) fanden. dass gefährdete 
.lugend! ichc in Heimen weniger zu Delinquenz neigten. wenn sie eine realisti
schere EinschHtzung ihrer persönlichen Ziele aufwiesen. 

Interaktionen zwischen positiven und negativen Zukunftsvorstellungen sind 
ebenfalls betrachtet worden. Nichtdclinqucntc Jugendliche haben im Ver
gleich zu d1..11 Delinquenten mehr „halancic11c mögliche Selhstc". wie Oyscr
man und Markus ( 1990) und auch Oyscnnan und Saltz ( 1993} fanden. Balan
cierte Selhstc zeichnen sich dadurch aus. dass einem positiven. angestrebten 
Seihst in einer inhaltlichen Domäne eine negative. zu vcm1cid1..11dc Zielvor
stellung entgegengesetzt wi1tl (bzw. umgekehrt). Oyscnnan und Markus 
( 1990) argumentieren, dass diejenige Person dem positiven Ziel mehr motiva
tionalc Kraft verleiht. die das eigene positive Zukunftsbild ,.eine Arbeitsstelle 
haben" mit der negativen Vorstellung von Arbeitslosigkeit od1..1· auch Schul
versagen kontrastiert. Ein positives möglich1..-s Seihst sollte also maximale 
motivationalc Sttirkc haben, wenn es von einem negativen kontrastic11 wird. 

Im Zusammenhang mit der lur das Jugcm�iltcr typisd11..11 Oricnti1..·n111gskrisc 
ist auch der Konllikt zwischen Zielen ein plausibler Ausgangspunkt fiir die 
ErkWrung von Jugcnddcvian:,,_ Die Vielfalt der Entwicklungsaulgabcn impli
ziert nfünlich Widersprüche: Jugend! ichc sollen einerseits Eigenständigkeit 
und Autonom ic entwickeln und ihr Lehen nach eigenen tvbßstiihcn gestalten. 
andererseits wird aber auch von ihnen verlangt. sozial akzeptiertes Verhalten 
an den Tag zu legen und sich in die Gcscllschafl zu integrieren. Die Span
nungen zwischen diesen Zielen begünstigen Problemverhalten. 

Eine vergleichsweise direkte Rolle für kriminelles Verhallen könnten schlief.I
I ich persönliche Ziele spielen. wenn sie seihst dcviant sind. Kriminelle l la11d· 
lungcn werden dann motiviert durch Entwicklungsoricnticnmgcn wie •• ein
grol.\cr Drogendealer sein" ... von allen gcHirchtct werden", .. der Cicscllschaft
zeigen. dass ich nicht auf sie angewiesen bin„ usw. Solche Ziele vc11mgcn
sich nur schwerlich mit nonnkonfonncn l laltungcn und Bcslrcbungcn. die 
z.B. Kontrolltheorien (z.B. Hirsdii. 1969: Samp�m & Laub. 1993) als
protcktiv gegen delinquente Entwicklungen idcntilizic11cn.

(2) Auch wer ,:war normgcmiiUc persönliche Ziele in den relevanten l:ntwick
lungshcrcichcn wie Schule. [krul: Freundschaften. Freizeit ausbildet. ahcr
nicht über die erforderlichen persönlichen oder sozialen l landlungs- und Bc
wiilligungskompctcnzcn und -rcssourccn (also die „l landlungsmittcl") verfügt
oder wem die situativen Handlungsoptionen fehlen. kann zu delinquentem
Verhallen neigen. Wer also Leistung. Prestige. Status und Erfolg in wichtigen
Entwicklungsbereichen wie Schule. Ausbildung, Spm1. Frcundschalkn und
Pa11ncrschalkn nichl erwarten kann. aber sie trolzdcm in pcrsönlich1..11 Zielen
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abbildet, sollte eine höhere Dclinqucnzncigung aufweisen. Mansel ( 1999) 
stellte beispielsweise bei seinen Schülcli>cfragungcn einen Zusammenhang 
iwischcn der Hiiuligkcit von Aggressionshandlungen und so genannter „Sta
tusgülcrdcprivation" fest: Wer glaubte, dass man zur Akzeptanz in der Glcich
allrigcngmppc bestimmte Statusgüter benötigt und gleichzeitig aber nicht über 
ausreichende finanzielle Rcssmm;cn vcrlligtc, um sich diese zu kaufen. neigte 
eher zu Gewaltdelikten wie dem „Abzichc1r· anderer. 

Zu den llandlungsrcssourccn gehören einerseits, wie oben bereits angespro
chen. mctakognitivc, selbstrcgulatorischc Kompetenzen (Selbstreflexion, Pla
nungsfüh igkcit, Selbst wi rksamk citsc1warlungcn, Sclbstkonl ro l lc ). Ucispicls
wc isc zeigen Studien, dass Dclinqm.,1tc eine geringere Neigung zum 
Uclolmungsaufächub aufweisen, sie also Schwierigkeiten haben, kurzfristige 
Bedürfnisse im Dienste mittel- cxlcr längerfristiger Projekte hinlcnanzustcllcn 
(Mischei & Gilligan. 19M; zitic11 nach Trommsdorff& Lamm, 1980). Für ge
lingendes Sozialverhalten sind daiiibcr hinaus auch so;,ialc Kompetenzen 
relevant. funktionierende soziale Beziehungen setzen beispielsweise Pro
blemlöscstralcgicn bei Konflikten voraus, die bei Gcwalltiitcrn oft zu fehlen 
scheinen (Coic & Dcxlgc, 1998). Auch geringe soziale Unterstützung ist hier 
wichtig; mehrere Studien weisen den protcktivcn Effekt der Verfügbarkeit 
und Inanspruchnahme von sozialer UntcrsHilzung nach (Löscl & ßcndcr. 
2000). 

Diskrepanzen iwischcn normgcmiißcn Zielen und den vcrlligbarcn Mitteln 
können dabei nicht nur durch individuelle, psychische Faktoren wie die gera
de gt.,ianntcn hervorgerufen werden. sondern auch gcscllschalHich-stmktu
rcllc Ursachen haben. die nonngcmüßc llandlungsspielriiumc cinschriinkcn. 
Eine hohe Arbeitslosigkeit, die sich auf individueller Ebene z. U. als Geld
knappheit wiederfinden liisst, könnte hier dazugehören. 

Ebenfalls auf stmktto·cllcr Ebene wird bei der Erkliirung von Jugenddelin
quenz eine „Rcili.mgslückc" herangezogen. Jugt.,1dlichc sind biologisch und 
hinsichtlich der kognitiven Leistungsfähigkeit wesentlich früher zu einem 
cigcnsHindigt.'11 Leben fähig. als die Gesellschaft ihnen das im aktuellen, von 
langen Bildungs- und Ausbildungszeiten gcpriigtcn Zeitalter ermöglicht 
(Moffüt. 199.3). So trcffon das jugendliche Entwicklungsziel „Autonomie" 
bzw. ,.Unabhiingigkcit", dessen Errcicht.'11 dt.·r köq1crlichc und geistige Ent
wicklungsstand zulassen würde, auf eine soziale Umwelt, die Jugendlichen in 
der Regel noch keinen Zugang zur Sclbststiindigkcit cnnöglicht: Jugendliche 
verfügen oft über wenig Geld, haben keine eigene Wohnung, sind wenig 
mobil und müssen sich in Schule. Bcmf und Elternhaus den Regeln anderer 
unlcrordncn. Zu den f-olgcn der „Rcifi.mgslückc" kann auch delinquentes 
Vt.·rhallcn zühlcn: In jugcndlicht.'11 Gegenkulturen ist der Autonomieerwerb 
nach eigenen Regeln möglich. Kriminelles Verhallen kann insofern Ausdmck 
jugendlicher Entwicklung sein. E-; ist insoforn funktional, als ein Gefühl der 
Autonomie erworben werden kann. 

Zusammcngcfa-;st ist kriminelles Vc1iialtcn aus dieser Perspektive als kom
pe11.w1torisc.hes assimilatfres Handeln zu bezeichnen: Einige Oelinqucntcn 
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dürrtcn zwar durchaus über nicht-dcviantc Ziele verfügen, können diese aber
wegen des Fehlens der nötigen Handlungsmittel und -gclcgcnhcitcn nicht
normgcmäß verfolgen. An dieser Stelle werden Bezüge dieser Konzeption zur
Anornicthcoric (Mcrton, 1968) deutlich. Im Übrigen kann an dieser Stelle
auch die mangelnde Fiihigkcit zur akkommodativcn Anpassung von Zielen 
einen Risikofaktor darstellen: Wem es nicht gelingt, in Anbetracht lchlcndcr 
Rcalisicntngsmöglichkcitcn ehrgeizige Ziele „bescheidener" zu gestalten. 
sollte eher kompensatorische delinquente l landlungcn wühlen als jemand, der 
in der Lage ist, seine Ziele an die eigenen Möglichkeiten anzupassen. 

(3) Indes kann Delinquenz lüngcrfristig auch f-olgc akkommodativcr Zielan
passungen mit der Abwendung von normgerechten und der Hinwendung zu
explizit dcviantcn Zielen sein. Zum Beispiel könnte sich jemand im f-allc
daucrhartcn Scheiterns in nonngcmüßcr Ziclvcrl,Jlgung oder wenn sich eine 
Dynamik zwischen Delinquenz, Ausgrenzung und Sanktionierung entwickelt
hat, explizit delinquenten Zielen nach dem Motto zuwenden „Wenn mir so
wieso keine Chance auf ein nonngcrcchtcs Leben bleibt, kann ich auch gleich
delinquent werden." Delinquente Zielanpassungsprozesse sollten umso wahr
scheinlicher sein, je Hingcrfristigcr individuelle. soziale und strukturelle lfand
lungsrcssourccn fehlen und je weniger wünsch- und realisierbar norm
konformc Ziele dadurch werden. So macht beispielsweise McCord ( 1997)
delinquente Zielwechsel 11ir Bcli.111dc verantwortlich, die zeigen, dass ver
besserte Möglichkeiten nach legitimer Erfolgserreichung bei vielen Personen
nicht Delinquenz reduziert. Manche Jugendliche könnten delinquente Hand
lungsstrategien verfolgen, um eine delinquente Reputation als alternative
ldcntitiit aulzubaucn. Carroll et al. ( 1999, zitiert nach Carroll. l loughton.
l lat tic & Durkin, 200 l) l�mdcn bei delinquenten .lugend! ichcn Ziele dieser
Art: Sie wollten vor Peers als Personen gelten, die Ärger mit der Polizei haben

' 

und Regeln brechen, also nonkonl<mnc Lebensstile vc1folgcn. Qualita tive
Forschungsarbeiten, die die Autoren zitieren, deuten darauf' hin, dass die kri
minellen .Jugendlichen z. B. in der Schule den Ausschluss vom Unterricht
oder auch die Suspcndicrung von der Schule bewusst herbeiführen, um ihren
Ruf' - und damit ihre ldcntiUit - zu lcstigcn. Diese Variante der Entstchu1_1g
von Delinquenz zielt quasi sckundiir auf die Ziele einer Person ab und weist
Bezüge zur Labcling-Thcoric auf'(vgl. Lamnck, 1993). 

Zusammengefasst lassen sich verschiedene Zus:11rnncnhiingc zwischen per
sönlichen (Lcbcns-)Zielcn, Handlungsmitteln, Bcwiiltigungsrcssourccn und
Delinquenz spezifizieren. Phiinotypisch gleiche Delikte können also durch 
sehr untcrschicdlichc Prozesse zustande gekommen sein. Dabei ist die Tren
nung zwischen Zielen und Mitteln an dieser Stelle eine künstliche: vermutlich 
entsteht Delinquenz immer im Zusammenspiel von Zielen und Mitteln. Der 
zuletzt beschriebene Prozess des „akkommodativcn Umschwcnkcns" auf' 
dcviantc Ziele aufgrund Hingcrfristigcn Fehlens von I landlungsrcssourccn ist 
ein Beispiel dafür. Umgekehrt sollten schwach ausgcpriigtc Leistungsziele 
dazu führen, dass in <lcr Schule oder in der Berufsausbildung nicht aus-
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reichende Fcrligkci tcn und Fä higkcitcn ausgebildet werden. also Dclizitc in 
Handlungsmillcln bedingen. 

Ocr Ansatz ist dabei nicht als cigcnsUind igc Theorie zu verstehen. sondern 
eher als ein Rahmenmodell. das au r der G ru ndlagc einer al lgcmcincn Konzep-
tion menschlicher Entwicklung auch die Entwicklung delinquenten Verhaltens 
bcrücksichligcn kann. Zwar wurde versucht. vorliegende Bcli.mdc zu Kon-cla-
tcn und Bedingungen von Delinquenz in das Model l zu integrieren bzw. diese 
Ergebnisse im lichte der vorgeschlagenen Perspektive 711 sehen. ditcktcrc 
Übcrprüfi.mgcn sind allerd ings noch eine Aufgabe zukünfligcr f-orschung. 
Abstraktere persönliche Ziele und auch viele 11 andlungsrcssourccn haben bis-
lang keine oder eine sehr untergeordnete Rolle in Studien zur Delinqucnzcnr-
stchung gespielt; die vorgestellten Überlegungen legen allerdings nahe. dies 
sWrkcr zu tun, 1.rnnal <h1s Modell Risiko- und prolckt ivc Faktoren versch ie-
dener Erklärungsebenen ( Person. soziale Umwelt. gcscl lschalilichc Bedingun-
gen) zu bcrücksicht igt,1 vermag. 

5. Wiinschcnswcrtc und t:1ts;ichlichc F:ntwicldung'il)rnzcssc in lfaft : Die 
Empirie 

Die Ausfühnmgcn im vornngcgangcncn Abschnill legen nahe. dass es kei n für 
alle Inhaftierten w irksames „Allheil mittel" zur Vcrhindcnmg wei terer S1ra1:. 
taten geben dürllc, <h1 sehr unlcl'sch icdlichc Problematiken hinter dem delin-
quenten Vcdwllcn stehen können. Aus handlungsthcorct ischcr i>crspckt ivc 
dürflcn in vielen Fällen Einwirkungen auf die persönlichen Z iele der lnhaf:. 
ticrlcn nöt ig sein: Lctztc,c sollten dazu gebracht werden, vielleicht überhaupt 
einmal über sich selbst und die eigene mögliche und erwünschte Zukunn 
nachzudenken. Ihnen soll te auch dabei geholfen werden. sich in den relevan-
ten Lebensbereichen (Ausbildung und Arbei t. F1c izc it. Partnerschall und so-
ziale Beziehungen. Selbst) realistische persönliche (Lcbcns-)Z ielc zu setzen. 
die eine nichtdel inqucntc Entwicklung in der Zukunli cnnögl ichcn. Gleich-
zei tig sollte den lnhaflicrlcn dabei geholfen werden. eventuelle Defiz ite in 
ll andlungs- und Bcwäll igungsrcssourccn auszugleichen. die eine Verfolgung 
normoricnlcrlcr Z iele bccintriichtigcn: dazu gchürcn konkrete schulische und 
bcn11lichc Qualifikationen. aber auch Planungskompetenzen, Selbstrcllcxion. 
Belohnungsau lschub. Problcmlösc- und Kommun ikat ionsko111pctcnzcn. Bc-
wältigungskompctcnzcn und v iele mehr. 

Sichtei man allerd ings die Li tcrntur zu den Folgen der Strn lhaH auf lnhaf-
ticrlc. muss man einen eklatanten Mangel an relevanten Erkenntnissen konsta-
tieren. Es gibt keine Studien. die die Lebensziele oder persönlichen Ziele der 
l nhaHi ti·1cn betrachten. Insbesondere gibt es ke ine Erkenntnisse dazu. ob (und 
wenn. bei wem unter welchen Bedingungen) sich die llir notwendig crnchlctcn 
Vcriindcnmgcn in Z ielen und in Handlungs- und ßcw.il1igungsrcssourccn bei 
den l nhafl icrlcn lalsiichlich ergeben. Daneben gibl es auch zu den Zusammen-
hängen zwischen handlungslhcorct ischt'll Konzcplcn wie Zielen und Hand-
lungsressourcen und del inq ucnlcm IWck füll kaum Rcsu llalc. 
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Erste Erkenntnisse konnten in einer eigenen Längssdmillstudic (Suhling. 
2005) gewonnen werden, in der Lebensziele von 699 lnhallic,tcn. die sowohl 
zu l lallbcginn als auch am I faliendc interviewt worden w.u·cn. analysiert 
wurdcir

1

. Es zeigte sich, dass die Ziele, die genannt wurden, nahezu aus
nahmslos nonnoricnticrt waren tu1d sich auf eine Normalisierung der eigenen 
Biographie richteten. Es wurden Zidc genannt, die einerseits mit den typi
schen Entwicklungsaufgaben des Jugendalters koffcspondicrcn (s. o.). ande
rerseits aber auch die besondere Situation der lnhanicrtcn widerspiegeln: Die 
Befragten wollten nicht mehr kriminell werden. von Orogen und Alkohol 
loskommen. eine Therapie machen, ein besseres Vcd1ältnis zu ihrer lkr
kunftsfomilic herstellen oder einfach ein Leben Hihrcn. das weniger von den 
Turbulenzen dcviantcr Ent wicklungsvcrliiufc gekennzeichnet ist. 

Zwar wurden am �krlicndc weniger Ziele genannt, inhaltliche Untcrsch i<..1le 
zum Interview zu I lalibcginn ergaben sich allcnling.c; kaum. Signifikante, sub
jektiv empfundene Anniihcrungcn an Lebensziele im Halivcrlau r konnten vor 
allem bei Zielen des Leistungs- und Qualifikationsbcrcichs li.:stgcstcllt wer
den. Explizit dcviantc Ziele waren sehr �ltcn. 

W:ihrend fast alle Personen nonnkonförme Ziele nannten (sclbstverstiindlieh 
ist hier auch die mögliche Tendenz zur Selbstpriiscntation in sozial erwünsch
ter Weise zu berücksichtigen), konnten bei vielen Pcrson<..11 sehr vage Vorstel
lungen wie „ein ncm:s Leben anfangen", .. keinen Mist mehr bauen ..... mein 
Leben in Ordnung bringen" fostgcstellt werden. 
Weiter wurden auch die Einfliissc der Ziele und ihrer Vcriindt1·tmg<..11 auf ver
schiedene Variablen untersucht. Personen, denen das Ziel „Mach!'' wichtig 
war. hatten in der Anstalt zu einem spiitcrcn Messzeitpunkt mehr Feinde. sie 
beurteilten das Klima unter den Mitgcfongcncn li.: indlichcr und li.11tcn nach 
eigenen Angaben auch mehr Eigentums- und Gewaltdelikte in der llallanstalt 
verübt. Personen. die dem Macht;,,jcl im Hartvcrlaur std)jcktiv niihcr gekom
men waren. stellten sich selbst auch eine negativere Dclinqucnzpmgno�c. �n 
dieser 1-l insicht optimistischer waren diejenigen. die Leistungszielen suh1cktiv 
niihcr gekommen wrn·cn. und vor allem solche Personen. die über eine llcxtblc
Zielstruktur. also eine hohe Akkommodationsbcrcitschal1. verfugten. 

Daneben zeigte sich, dass vcrschilxlcnc Handlungsressourcen zu einer An
niihcnmg an subjckti v bedeutsame Lebensziele beitragen. Zusan1111c11hfö1gc 
zwischen lcbcnszielbczogcncn Variablen und der Lcgalbcwiihnu1g (bzw. lkm 
Rüc kfoll) nach der Entlassung konnten zwar nicht festgestellt werden. Dies 
dürllc allerdings (abgesehen von nH„'thodischcn Schwierigkeiten der Unter
suchung) auf die derzeit noch zu kur1.cn ßcobachtungszcitriiumc nach lfall
cndc zurück fiil11in1r sein. 

• ·i)ie Studie wurde im Rahmen d1.-s Projcklcs „Cicl:lngnis und die Folgen„ crslclll. tlas
am Kriminologischen Forschungsinstitut Nicders:ichscn (KFN) dun.:hgeführt wird (\·gl.
Grcvc. llosser & Pfcillcr. 1 IJIJ7). Weitere hkenncnissc aus diesem Pr<>jckt limlL-t nun
zum ßeispicl l�i Grevc & En1J11an11 (2001. 2003). llosscr (:!001 ). lkn.,:,;w ill ( 201H).
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Oic in diesem thematischen Kontext ersten Befunde der (weiter laulcndcn) 
Llingsschnillstudic des KFN legen die Schlussfolgerung nahe. dass eine hand
lungsthcorctischc Perspektive aur die Entwicklung junger Inhaftierter frnc:ht
bar ist und methodisch weiterentwickelt werden sollte. 

Die folgenden Ausführungen stützen sich deshalb vor allem auf theoretische 
Überlegungen. Eine lnhal'ticrung kann aus handlungsthcorctischcr Perspektive 
sowohl eine Entwicklungsförderung als auch eine Entwicklungsbehinderung 
bedeuten. Einerseits könnte die Inhaftierung selbst eine Krise darstellen, die -
gerade im Jugendalter - so viel Entwicklungsverlust bedeutet. dass die Prob
lematik der Person noch vcrschfirll wird. Immerhin wird die Ucwältigung von 
jugcndspczilischcn Entwicklungsaufgaben (z.B. im Partncrschaftsbcrcich) 
eher behindert stall gefördert. und die stündige Kontrolle und die massive Ein
schränkung der Bewegungsfreiheit könnten gerade dem Ziel der verbesserten 
Selbststcmxung entgegenstehen: Wie sollen Jugendliche und l lcranwachscndc 
autonome Menschen werden. wenn ihnen in der „totalen Institution" Gefäng
nis (Goffman. 1973) Autonomie in vielerlei Hinsicht gar nicht zugestanden 
wird? 

fraglich ist in dieser Perspektive, ob in einer Umgebung Resozialisierung 
überhaupt möglich ist, in der es so viele delinquente und in vielerlei Hin sieht 
benachteiligte und belastete junge Menschen gibt. die eine ganz spezielle Sub
kultur funncn. Oicsc Frage stellt sich auch angesichts der eingangs beschrie
benen Überbelegungsproblematik bei cingcschriinktcn finanziellen Ressour
cen der Ansta ltcn. 

Auf der anderen Seite - und diese Seite soll hier im Vordergrund stehen -
zeigen verschiedene Studien. dass die lnhafticnrng offenbar nicht notwen
digerweise gravierende negative Auswirkungen aur das Befinden und andere 
psychische Indikatoren hat (vgl. Bukstcl & Kilmann, 1980; Bonta & 
Gcndrcau. 1990). Grcvc und Enzmann (2003) konnten zum Beispiel zeigen, 
dass sich das Sclbstwcr1gcfühl. das kurz nach der lnhaliicrung deutlich ab
sinkt. im Hartverlauf wieder erholt. was aur einen „lnhafticnmgsschock" hin
deutet. Eine solche emotionale Krise zu Halibcginn könnte durchaus positive 
Erlcktc haben. denn negative Emotionen können entscheidende Auslöser für 
Ncubcwcr1lmgcn und Strategiewechsel sein (BmndtsHidtcr. 2001 ). Wenn ein 
„Einbruch„ zu Beginn also nicht zu einer noch ausgeprägteren Abwendung 
von gcscllschafilichcn Normen luhrt. sondern zum Vorsatz. das Leben in der 
Zukunft anders (als delinquent) auszlu·ichtcn Cum z. B. die lnhal'ticrungscrfah
rung nicht noch einmal erleben zu müssen). dann könnte er als !'unktional gel
ten. Ziele könnten unter solchen Ucdingungcn gezielt bccinllusst und akkom
modativc Ressourcen gcstiirkt werden. 

Oancbcn lassen sich auch Verbesserungen assimilativcr Handlungskompeten
zen erreichen. Ocr durchgeplante Tagcsahlaur in der JVA, die klaren Regeln 
und Strukturen könnten. sofern auch (im Optimalfoll) Rcsozialisicrungs
maßnahmcn aur die individuellen Oclizitc genau abgestimmt werden. dazu 
beitragen. dass der Jugendliche bzw. Heranwachsende positive Lcrncrführun
gcn mit normkonformcn I landlungcn und Gewohnheiten macht und auch 
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entsprechende Kompetenzen erwirbt. Für viele dürften die rcgelmiißigc A1{)cit 
und die Einhaltung von Tagesroutinen eine erstm alige Erfahrung sein. In vie
len Bereichen. zum Beispiel der Alphabctisicrung oder der schulischen bzw. 
bcrullichcn Qualifizierung. wird den oft schon lang aus dem traditionellen 
Schul- und A usbi ldungssystcm herausgefallenen Personen die Möglichkeit 
gegeben, Entwicklungen nachzuholen. die außerhalb der Mauern nicht mehr 
zu kompensieren wfücn. 

Schul- und Bcrnfsabschliissc sind wichtige Ressourcen. die legale llandlungs
spiclrfü1mc eröffnen. 1 l illc bei der Schuldcnrcgulicn.111g kann dies ebenso leis
ten. Suchtberatung und -thcrapic können l limlcrnissc auf dem Weg zur le
galen Zielverfolgung abbauen. In vielen Jugendanstalten wird zumindest in 
einigen Abteilungen Wohngruppcnvollzug praktiziert; bei angemessener Uc
trcmmg kann dies ein Ort sein. an dem ein friedliches Miteinander gerade an
gesichts der in solchen Settings zwangsliiulig cntstchcmlcn Konlliktc gelernt 
wird. Über positive Beziehungen zu Bediensteten können prosoziale Einstel
llmgcn und V crhaltcnswciscn erlernt werden. Sportliche Uctiitigung ermög
licht neben der Förderung sozialer Kompetenzen auch den nichtddinqucntcn 
Abbau körperlicher und psychischer Anspannungen und kann - so wie andere, 
z. B. kreative Angebote - Einlluss nehmen aur eine sinnvolle Freizeitgestal
tung wtihrcnd der I Ian, aber auch nach der Entlassung. Nicht zu vergessen
sind schließlich auch die therapeutischen und Trainingsangebote {z. B. Anti
Aggrcssivitfüstrainings. soziales Training).

<,. Konkrete (ntcrvcntionsmüglichkcitcn 

Aus der hier entwickelten Sichtweise sollten Interventionen zur Erhöhung der 
Wahrscheinlichkeit zukiinnigcn gcsctzcskonrormcn Verhaltens sowohl { 1) an 
den Zielen der lnhanic11cn als auch (2) an ihren l-lamllungs- und Bcwiilti
gungsrcssourccn ansetzen. 

( I) Zunächst einmal sollte die Bereitschaft und nihigkcit zur Verfolgung per
sönlich bedeutsamer, 11or111gered11er Lebensziele gcfördc11 werden. Dazu ist
zuniichst. zu111 Beispiel während der Ei-,,;ichungs- und Behandlungsplanung im
Jugendvollzug (vgl. Müller. 2002). eine individuelle Diagnostik von abstrak
ten Zielen nötig, die zum Beispiel mit dem Verführen einer Ziel- und Plan
analysc möglich ist {Caspar, 1996). Neuerdings hat Uodickc (2004) eine
Methode zur „kognitiven Lebenszielanalyse" entwickelt. In diesem Zusam
menhang wird in vielen Fiillcn das Nachdenken über sich und die eigene
Zukunli gcf'ördcrt werden müssen. I licr könnten Methoden der ziel- bzw.
klürungsoricnt icrtcn Gcspriichspsychothcrapic ( Sachse, 1992) bzw. der
lösungsoricnt icrtcn Beratung { Bambcrgcr, 1999) helfen. Dabei müssen auch
Widersprüche.: zwischen Zielen auf der gleichen und unterschiedlichen l licrar
chiccbcncn thcmatisic11 und bearbeitet werden. In den meisten Hillen. das
zeigen die Ergebnisse von Suhling (2005). dürlicn die Inhaftierten gerade zu
Beginn der ( lall vage, nonngcrcchtc Wunschvorstellungen von einer weniger
problcmbelastctcn. drogcn- und del inqucnzfrcicn Zukun n haben. Sehr allge
meine Lebensziele sollten dabei iibcr konkretere persönliche Ziele bis hin zu
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di rckt umsetzbaren l landlungsziclcn „hcrunlcrgcbrochcn" werden. Dies hat 
den Vorteil, dass Erfolge leichter sichtbar sind (weil Teilziele wie „Bewer
bung schreiben" leichter erreichbar sind als das abstrakte Lebensziel „eine fes
te Arbeitsstelle haben"). Gleichzeitig sollte aber auch auf die kognitive Vcr
knüpli.mg der konkreten Ziele mit den Oberzielen geachtet werden. denn so 
bekommen banale Alltagshandlungen eine größere. sogar sinnstifkndc Bedeu
tung. Wichtig erscheint auch, dass Ziele im Anniihcrungs- und nicht im Vcr
mcidungsformat formuliert werden, denn lct7.tcrc legen keinen konkreten 
Handlungspfad nahe und sind zu unspczilisch (Carvcr, 1996; vgl. zum Bei
spiel die Ziele „nicht mehr mit den alten Freunden abhängen" vs ... in einen 
Fußballverein eintreten''). Darüber hinaus sollten fiir jedes abstraktere Ziel 
mehrere alternative Zielp/i1de identifiziert werden. denn auf diese Weise wer
den akkommodativc Ressourcen gestärkt. was Rücksehlüge besser zu vcrkrnf:. 
tcn hilft. 

Auch und vor allem delinquente Orientierungen. die sich nicht unbedingt in 
den abstrakten Lebenszielen. aber womöglich auf niedrigeren Zielebenen lin
den lassen werden. sollten unbedingt thematisiert und mit Mitteln der kogniti
ven Umst111kturicn111g (z.B. Wilkcn, 1997) bearbeitet werden. Wesentlich 
erscheint hier, dass beim lnhanicrtcn die Einsicht erzeugt wird, dass solche 
Bestrebungen seinen vielleicht ebenfalls vorhandenen normgerechten Oric11-
1icru11gcn und Vorstellungen widersprechen und ihm langfristig schaden, da er 
mit erneuten Inhaftierungen und den damit verbundenen Folgen rechnen 
muss. Die zu erarbeitenden normgerechten Ziele sollten schließlich auch rea
listisch sein. 

(2) Für die Formulierung von realistischen Zielen ist gleichzeitig eine Diag
nostik von Handlungskompetenzen nötig, denn nur anhand der persönlichen
Ressourcen kann festgestellt werden, was für eine Person überhaupt erreichbar
erscheint. Gleichzeitig können und sollten diese Gegenstand von Interven
tionsmaßnahmen sein. Zu den zu stiirkcndcn Ressourcen gehören im engeren
Sinne zicldienliche Kompetenzen wie z. ß. Selbstkontrolle, Antizipation, Be
lohnungsaulschub, Sclbstwirksamkcitsübcrzeugung. PlanungsHihigkcit und
Vorsatzbildung. Neben diesen mela-kognitiven und volitionalcn Fertigkeiten
ist auch die generelle Bereitschaft relevant. Ziele nicht zu schnell aufzugeben.
Aber auch viele weitere kognitive und affektive Rcgulatio11svornussctzu11gc11
und -fähigkeiten wie Problemlösen, soziale Kompetenzen. Strcssbewiiltigung.
Empathicföhigkcit. Ärgcrrcgulation usw. gehören zu den zu fördernden Kom
petenzen, weil sie normgerechte Zielverfolgung unterstützen bzw. ihr Fehlen
diese schwierig macht. Eine ganze Reihe von relevanten „Handlungsmitteln"
wird in derzeitigen Trainings- und Interventionsmaßnahmen bereits geschult,
Ansätze zur Schulung von im engeren Sinne sclbstregulatorischcn Strategien
sind allerdings noch selten (vgl. Kanfcr. Rcinccker & Schmelzcr. 1996). Viele
der Ressourcen können vermutlich mit kognitiv-verhaltcnsthernpeutischcn
Methoden vermittelt werden (vgl. z. ß. Euckcr. 2002). Für den Ausbau bzw.
die Stabilisierung mctakognitiver Strategien und Kompetenzen erscheinen
Elemente des ,Rcasoning & Rchabilitation'-Programms (Ross. f-abiano &
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Ewlcs. 1988; vgl. auch Grctcnkord. 2002) sowie die Methode der Selbstin-
struktion (Mcichcnbaum. 1979) besonders gl.-cignct. Auch Mcthodcllbaustci-
nc. die aus therapeutischen Ansiitzcn zur Behandlung von Aulincrksamkcits-
stönmgcn stammen, sind vielversprechend (vgl. dazu Stcwa11 & Rowc. 2000). 

7. Sch[ussfolgcrtmgcn 

Das Risk-Nccd-Model I von Andrcws und Borlla ( 1998) kann als ein wichtiger 
Gnrndplcilcr der dcr1.citigcn Rcvitalisicnmg des Behandlungsgedankens im 
Strafvollzug gelten. Dieser ist im deutschen Justizvollzug zwar nicht so stark 
in Frage gcstclll worden wie im angelsiichsischcn Bereich. doch auch die Be-
handlungsprogramme in unserem Land haben viel von den Einsichten und 
Erkenntnissen profitiert. die im Rahmen dieses Modells gewonnen wurden. 
Mit seiner strengen empirischen Orientierung und der Betonung der Bchand· 
lung von Bedingungen, die sich in Studien als für den delinquenten Riickfoll 
relevant crwic~cn haben. hat es dazu beigetragen, dass heute nicht mehr in 
Frage gestellt wird, dass Straflätcrbchandlung erfolgreich sein kann. 
Die alternativen Perspektiven auf Entwicklung von Delinquenz und Entwick-
lung in l lali. die von der Arbeitsgruppe um Ward (z. n. Ward & Brown. 
2004) und im vorliegenden Ocitrag vorgeschlagen wurden, weisen im Ver-
gleich zum Risk-Nccd-Modcll den Nachteil auf. dass sie empirisch bisher 
nicht bestätigt wurden. weil es bisher keine direkten Überprüfungen zentraler 
Aussagen gegeben hat. Hier ist noch viel Forschungsarbeit zu leisten. Aller-
dings weisen sie den Vorteil auf: dass sowohl die Entstehung kriminellen Ver-
haltens als auch die Möglichkeiten der Rcsozialisicnrng aus allgcmci ncn theo-
retischen Vorstellungen Ober menschliches Verhalten abgeleitet wcrdc~1. An 
dieser Stelle erscheint (kts Risk -Nccd-Modcll unvollstiindig und sehr rmhmcn-
tiir. Mit der Betonung auf die problematischen Aspekte von Stra ltiircrn steht l.'S 
in der Gefahr. wcscnrlichc positive Anteile und Aspirationen der Delinquc,~lcn 
zu vcrnachHissigcn und fur irrclcvanl zu erklären - und insofern zwar wich-
tige. aber liingst nicht alle wichtigen Aspekte der Person zu erfassen. 

Die Berücksichtigung dieser Aspekte erscheint allerdings aus einer handlungs-
thcorctischcn Sichtweise aur menschliche Entwicklung notwendig. Gleich-
zeitig schließt eine erweiterte Perspektive die Behandlung von Dclizitcn (z. B. 
in der I landlungskontrollc. in beruflichen Fc11igkcitc11, in Empathic usw.) 
nicht aus; im Gegenteil dOrfic an verschiedenen Stellen dieses Textes deutlich 
geworden sein, (ktss viele der von Andrcws und Bonta ( 1998) als „kriminoge-
ne Bcdiirlilissc" bezeichneten Kons1111ktc (fehlende) l-landlungs- und Bcwiilti-
gungsrcssourccn darstell cn. die notwendigerweise bearbeitet werden müssen. 
Die Thl.'SC lautet jedoch, dass sich die Behandlung von Straftiitcm cfü:ktivcr 
gestalten ließe, wenn gleichzeitig nonnoricntcrtc Zielvorstellungen und ihre 
Umsetzung entwickelt und gefördert wiirdcn und somit l lilli.:stcllungcn für 
eine nichtdclinqucntc Selbststeuerung der eigenen Entwicklung gegeben wer-
den würden. 

Die 1\usfühnrngcn haben deu tlich gcmm.:ht, (ktss eine solche umfosscndcrc 
Perspektive auf menschliche Entwicklung und Delinquenz in der Praxis ofl 
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eine intensive Auseinandersetzung mit den Zielen und Handlungsressoun.:en 
der Inhaftierten bc'tleuten diirlie. Auf" diesem f-cld sind in Zukunfl konkretere 
lnteiventionsmaßnahmen abzuleiten bzw. zu konzipieren (und in Wirksa111-
keitsstudien zu überp1iif"en). Ob in Zeiten knapper Kassen allerdings das Geld 
dafür aufgewendet wird. mit rachkr:iflcn mehr als nur die unminelbar relevant 
wirkenden Probleme der Inhaftierten :t.u behandeln, ist fraglich. Angesichts 
der aktuellen linanziellen Lage in den Bundesländern wirkt das Modell von 
Andrews und Bonta (1998) auf die Justizvollzugsanstalten und die Behandler 
zeitgemäßer und passender als die vorliegend entworfene umfassendere Kon
zeption. In Anbetracht der Tatsache. dass in Bezug auf die Wirksamkeit der 
Straliiilerbehandlung „nach oben noch Lull" ist und verringerte Riickfoll
quoten immer auch Geldersparnisse bedeuten, erscheint eine weitere Arbeit an 
und mit der hier entworfenen Perspektive allerdings lohnenswe11. 
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